
Artikel 24 der Verfassung der Deutschen Demokratischen Repu
blik vom 7. Oktober 1949 bestätigt worden sind, sind unantast
bar.

(2) Enteignungen und sonstige Formen der Eigentumsentzie
hung, die zum Zeitpunkt ihres Vollzugs in Übereinstimmung mit 
dem Recht der Deutschen Demokratischen Republik erfolgten, 
bleiben unbeschadet formeller Unrichtigkeiten von Grundbü
chern, Katastern und anderer öffentlicher Register wirksam. Das 
gleiche g ilt für Vermögenswerte Rechte, die Bürger nach dem 
Verlassen der Deutschen Demokratischen Republik zurückge
lassen haben und die in Übereinstimmung mit dem jeweils gel
tenden Recht der Deutschen Demokratischen Republik endgül
tig auf Dritte übertragen worden sind oder von Dritten genutzt 
werden. Nutzungen an derartigen Vermögenswerten Rechten 
sind zu schützen. Die Nutzer haben Anspruch auf Eigentumser
werb nach den am 31. Dezember 1989 geltenden Rechtsvor
schriften über die Bewertung, soweit das Eigentum in der Hand 
eines Trägers öffentlicher Gewalt ist. Soweit davon Wohnungen, 
Wohngrundstücke und für Erholungszwecke genutzte Grundstük- 
ke betroffen sind, haben dieses Recht die persönlichen Nutzer.

(3) Eigentum, das unter Verletzung des jeweils geltenden 
Rechts der Deutschen Demokratischen Republik entzogen wor
den ist, ist auf Antrag an die rechtmäßigen Eigentümer zurückzu
erstatten, soweit es sich noch in der Verfügung eines Trägers 
öffentlicher Gewalt befindet. Dies gilt nicht für Wohnungen und 
Wohngrundstücke sowie für Erholungszwecke genutzte Grund
stücke. Es gilt auch nicht für Eigentum, das in die Verfügung von 
Genossenschaften und volkseigenen Unternehmen übergegan
gen ist.

(4) Ist eine Rückerstattung nach Absatz 3 ausgeschlossen, blei
ben die inzwischen erfolgten Verfügungen wirksam. Die Rechts
stellung der Nutzer bestimmt sich nach Absatz 2 Sätze 3 bis 5. 
Nutzungen sind auch dann zu schützen, wenn eine Rückerstat
tung nach Absatz 3 stattfindet. Den früheren Eigentümern ist 
eine Entschädigung zu zahlen. Die Entschädigung ist auf ge
setzlicher Grundlage unter gerechter Abwägung der Interessen 
der Allgemeinheit und der Beteiligten auf der Grundlage des im

68


